
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 

 

 

 

Amtsgericht Königs Wusterhausen 

Zwangsversteigerungsabteilung 

Schlossplatz 4 

15711 Königs Wusterhausen 

 
 
 
 
 

G U T A C H T E N 
über den Verkehrswert (i.S.d. § 194 Baugesetzbuch) des im Wohnungsgrundbuch von 
Zernsdorf, Blatt 3062, eingetragenen 194/10.000 Miteigentumsanteil an dem mit einer 
Mehrfamilienhausanlage bebauten Grundstück in 15712 Königs Wusterhausen OT Zerns-
dorf, Lilienthal-Straße 2, Karl-Marx-Straße 62, Alte Werftstraße 1, verbunden mit dem Son-
dereigentum an der Wohnung im Hauseingang Karl-Marx-Straße 62, im 2. OG links, im 
Aufteilungsplan mit Nr. 38 bezeichnet, nebst Abstellraum Nr. 38 im EG und dem Son-
dernutzungsrecht am KFZ-Stellplatz Nr. SP38. 
 

 
 
Aktenzeichen: 8 K 35/24 
 
Gemarkung: Zernsdorf 
 
Flur: 1 
 
Flurstücke: 1458, 1467, 1482 

 

 
 

Der Verkehrswert des unbelasteten1 Wohnungseigentums wurde zum Stichtag 
09.09.2025 ermittelt mit rd. 
 

480.000,00 € 
 

Ausfertigung Nr. 6 
Dieses Gutachten besteht aus 53 Seiten inkl. 6 Anlagen mit insgesamt 27 Seiten. Das Gutachten wurde in 
sieben Ausfertigungen erstellt, davon eine in digitaler Form und eine für meine Unterlagen. 
  

 
1 Ein eventuell sich ergebender Einfluss aus Rechten in Abt. II und Verbindlichkeiten in Abt. III des Grundbuchs sowie nicht eingetrage-

ne Rechte und Lasten bleiben in dieser Wertermittlung unberücksichtigt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Betriebswirt Tankred Jänicke 
Zertifizierter Sachverständiger  
für Immobilienbewertung,  
ZIS Sprengnetter Zert (WG) 
 

Dipl.-Jur. Thomas Jänicke 
Zertifizierter Sachverständiger  
für Immobilienbewertung,  
ZIS Sprengnetter Zert (S) 
 

Fregestraße 7a 
12159 Berlin 
 

Datum: 18.09.2025 
AZ: 2025 - 096 

Immobilienbewertung Jänicke, Fregestraße 7a, 12159 Berlin 
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Exposé 8 K 35/24 
 
 

Straßenansicht Karl-Marx-Straße 62 
(Haus G) mit Kennzeichnung Son-
dereigentum WE Nr. 38 
 
 
 

 
Grundriss WE Nr. 38 (in der Bauakte 
als G2.16 bezeichnet) 
 
 
 

Ausschnitt Katasterkarte, Kennzeich-
nung Bewertungsgrundstück gelb 

Grundbuchangaben: 
 

Grundbuch von Zernsdorf, 
Blatt 3062, lfd. Nr. 1 
 

Katasterangaben: 
 

Gemarkung Zernsdorf, Flur 1, 
Flurstücke 1458 (2.606 m²), 1467 (433 m²) 
und 1482 (2.942 m²) 
 

Objektadresse: 
 

Lilienthal-Straße 2, Karl-Marx-Straße 62, 
Alte Werftstraße 1, 15712 Königs Wuster-
hausen OT Zernsdorf 
 

Grundstückszuschnitt: mittlere Breite ca. 127 m;  
mittlere Tiefe ca. 47 m 
 

Bebauung: Mehrfamilienhausanlage, bestehend aus 3 
Gebäuden; Das zu bewertende Sonderei-
gentum WE Nr. 38 befindet sich im 2. OG 
links des Hauseingangs Karl-Marx-Str. 62 
(in den Bauplänen als Haus G bezeich-
net). Der Abstellraum Nr. 38 befindet sich 
im EG. Es besteht zudem ein Sondernutz-
ungsrecht am KFZ-Stellplatz Nr. SP38. 
 

Baujahr: 
 

um 2022 (gem. vorliegenden Unterlagen) 
 

Ausführung: mittlere Ausstattung 
 

Raumaufteilung: 
 

4 Zimmer mit offener Küche, Diele/Flur, 2 
Bäder, Abstellraum, Balkon;  
zweckmäßige Grundrissgestaltung;  
93,05 m² WF (gemäß Bauunterlagen)  
 

Baumängel/ 
Bauschäden: 
 

Betreffend das zu bewertende Sonderei-
gentum keine wesentlichen ersichtlich. In 
einem Bad ist der Bereich des WCs nebst 
Trockenbau und Fliesen nicht fertiggestellt 
und augenscheinlich notdürftig geöffnet 
wurden. Der Werteinfluss ist im Verkehrs-
wert berücksichtigt.  
 

Nutzung: 
 

Wohnen 
 

Vertragsgegenstand:     Das Bewertungsobjekt ist am Wertermitt-
lungsstichtag ungenutzt/leerstehend. 
 

örtliche Lage: Das Bewertungsobjekt befindet sich in 
Zernsdorf, einem Ortsteil der Stadt Königs 
Wusterhausen. Die Entfernung zum Stadt-
zentrum beträgt ca. 5,5 km. Geschäfte 
des täglichen Bedarfs, Schulen, Ärzte, 
öffentliche Verkehrsmittel, etc. befinden 
sich überwiegend in unmittelbarer Nähe 
bzw. fußläufiger Entfernung, im Übrigen 
im Stadtzentrum. Es handelt sich um eine 
gute Wohnlage. 
 

Verkehrswert:        480.000,00 € 
(zum Wertermittlungsstichtag) 
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1 Allgemeine Angaben 

1.1 Angaben zum Bewertungsobjekt 
Art des Bewertungsobjekts: 
 

Wohnungseigentum in einer Mehrfamilienhausanlage, beste-
hend aus 3 Gebäuden. Das zu bewertende Sondereigentum 
WE Nr. 38 befindet sich im 2. OG links des Hauseingangs Karl-
Marx-Str. 62 (in den Bauplänen als Haus G bezeichnet). 
 

Objektadresse: 
 

Lilienthal-Straße 2, Karl-Marx-Straße 62, Alte Werftstraße 1, 
15712 Königs Wusterhausen OT Zernsdorf 
 

Grundbuchangaben: 
 

Grundbuch von Zernsdorf, Blatt 3062, lfd. Nr. 1 
 

Katasterangaben: Gemarkung Zernsdorf, Flur 1,  
Flurstücke 1458 (2.606 m²), 1467 (433 m²), 1482 (2.942 m²) 

 

1.2 Angaben zum Auftraggeber 
Auftraggeber: 
 

Amtsgericht Königs Wusterhausen, Abt. Zwangsversteigerung, 
Schlossplatz 4, 15711 Königs Wusterhausen 
 

Auftrag vom 22.07.2025 (Datum des Auftragsschreibens) 
 

1.3 Angaben zum Auftrag und zur Auftragsabwicklung 
Grund der Gutachtenerstellung: 
 

Verkehrswertermittlung im Rahmen der Zwangsversteigerung 
 

Wertermittlungs- und Qualitätsstichtag, 
Tag der Ortsbesichtigung: 
 

09.09.2025 
 

Teilnehmer am Ortstermin: 
 

Rechtspfleger, Zwangsverwaltung, der unterzeichnende Sach-
verständige und sein Mitarbeiter 
 

vom Auftraggeber wurden zur Verfügung 
gestellt: 
 
vom Zwangsverwalter zur Verfügung ge-
stellte Unterlagen: 
 
von der WEG-Verwaltung zur Verfügung 
gestellte Unterlagen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vom Sachverständigen herangezogene 
bzw. erarbeitete Unterlagen, Erkundi-
gungen, Informationen: 
 

· Grundbuchauszug v. 22.07.2025; 
· Inbesitznahmebericht v. 21.07.2025; 
 
 
 
 

· Inbesitznahmebericht v. 21.07.2025; 
· Wirtschaftsplan 2024 v. 08.09.2023; 
 
· Anschreiben v. 07.08.2025; 
· Teilungserklärung nebst Ergänzungen, Grundrissen, etc.; 
· Kontoblätter Buchhaltung seit 2023, Ausdruck v. 22.07.2025; 
· Energieausweis Gebäude Alte Werftstraße 1 v. 25.01.2023; 
· Energieausweis (Vorschau) Gebäude Karl-Marx-Str. 62 v. 

07.09.2022 (ohne Unterschrift); 
· Grundrisse; 
· Protokoll ordentliche Eigentümerversammlung 2023 v. 

18.10.2023; 
· Protokoll außerordentliche Eigentümerversammlung 2024 v. 

30.07.2024; 
· Protokoll ordentliche Eigentümerversammlung 2024 v. 

02.12.2024; 
· Protokoll außerordentliche Eigentümerversammlung 2025 v. 

27.05.2025; 
· Wirtschaftspläne 2024 v. 08.09.2023; 
 
· Teilungserklärung nebst Ergänzungen, Grundrissen, etc.; 
· Liegenschaftskartenauszug und Luftbild; 
· Auskunft Bodenrichtwert vom GAA; 
· Unterlagen/Urkunden zu Eintragungen Grundbuch Abt. II; 
· Auszug Straßenkarte, Stadtplan; 
· Bauunterlagen aus Bauaktenarchiv; 
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 · Auskunft/Recherche Baulastenverzeichnis; 
· Auskunft/Recherche Denkmalschutz; 
· Auskunft/Recherche planungsrechtliche Beurteilung; 
· Auskunft/Recherche Altlasten; 
· Auskunft/Recherche beitragsrechtl. Situation KAG/BauGB; 
· örtliche Recherchen 
 

Die behördlichen Auskünfte sind in Anlage 6 beigefügt. 
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2 Grund- und Bodenbeschreibung 

2.1 Lage 

2.1.1 Großräumige Lage 
Bundesland und Einwohnerzahl: 
 

Brandenburg (ca. 2.557.000 Einwohner) 

 
Quelle: Geoportal Brandenburg / Topo Plus 

 
Landkreis und Einwohnerzahl: 
 

Dahme-Spreewald (ca. 179.000 Einwohner) 

 
Quelle: Geoportal Brandenburg / Topo Plus 

 
Ort und Einwohnerzahl: 
 

Königs Wusterhausen (ca. 39.400 Einwohner) 

 
Quelle: Geoportal Brandenburg / Topo Plus  
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überörtliche Anbindung / Entfernungen: 
 

nächstgelegene größere Städte: 
Berlin-Zentrum (Potsdamer Platz) (ca. 40 km entfernt) 
 

Landeshauptstadt: 
Potsdam-Zentrum (ca. 52 km entfernt) 
 

Bundesstraßen: 
B 179 (ca. 6,5 km entfernt) 
 
Autobahnzufahrt: 
A 10, AS Niederlehme (ca. 2,5 km entfernt) 
 

Bahnhof: 
Zernsdorf (ca. 500 m entfernt) 
 

Flughafen: 
Berlin Brandenburg BER (ca. 18 km entfernt) 

 

2.1.2 Kleinräumige Lage 
innerörtliche Lage: 
 

 
Ausschnitt aus Anlage 2 des Gutachtens  
 

Das Bewertungsobjekt befindet sich in Zernsdorf, einem Ortsteil 
der Stadt Königs Wusterhausen. Die Entfernung zum Stadtzen-
trum beträgt ca. 5,5 km. Geschäfte des täglichen Bedarfs, 
Schulen, Ärzte, öffentliche Verkehrsmittel, etc. befinden sich 
überwiegend in unmittelbarer Nähe bzw. fußläufiger Entfernung, 
im Übrigen im Stadtzentrum. Es handelt sich um eine gute 
Wohnlage. 
 

Art der Bebauung und Nutzungen in der 
Straße und im Ortsteil: 

überwiegend wohnbauliche Nutzungen;  
überwiegend offene, I-II geschossige Bauweise 
 

Topografie: 
 

eben 
 

Beeinträchtigungen: keine 
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2.2 Gestalt und Form 
Grundstück: 
 

 
Ausschnitt aus Anlage 3 des Gutachtens 

 
Luftbild: 
 

 
Ausschnitt aus Anlage 3 des Gutachtens 

 
Gestalt und Form: mittlere Breite ca. 127 m; mittlere Tiefe ca. 47 m;  

Größe 5.981 m² 
 

2.3 Erschließung, Baugrund etc. 
Straßenart:  
 

Karl-Marx-Str: überörtliche Verbindungsstraße (K 6153);  
Lilienthal-Str.: örtliche Verbindungsstraße; 
Alte Werftstr.: örtliche Verbindungsstraße 
 

Straßenausbau: 
 

Karl-Marx-Str: voll ausgebaut, Fahrbahn aus Bitumen; Gehwe-
ge vorhanden, befestigt mit Betonverbundstein 

Lilienthal-Str.:  voll ausgebaut, Fahrbahn aus Bitumen; Gehwe-
ge vorhanden, befestigt mit Betonverbundstein 

Alte Werftstr.:  voll ausgebaut, Fahrbahn aus Betonverbund-
steinpflaster (Durchfahrtbeschränkung durch 
Poller) 

 
Anschlüsse an Versorgungsleitungen und 
Abwasserbeseitigung: 

elektrischer Strom, Wasser, Nah-/Fernwärme aus öffentlicher 
Versorgung (gemäß Angabe Zwangsverwaltung im Ortstermin); 
Kanalanschluss; Telefonanschluss 
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Grenzverhältnisse, nachbarliche Gemein-
samkeiten: 

keine Grenzbebauung der Mehrfamilienhausanlage;  
geringfügig eingefriedet durch Zaun 
 

Baugrund, Grundwasser  
(soweit ersichtlich): 
 

Soweit aus den vorliegenden Unterlagen ersichtlich und ausge-
hend von der vorhandenen Bebauung und Umgebungsbebau-
ung besteht ein gewachsener, normal tragfähiger Baugrund. 

 
Quelle: Boden-Grundkarte, www.geo.brandenburg.de/lbgr/bergbau 
 

Anmerkung: 
 

In dieser Wertermittlung ist eine lageübliche Baugrund- und 
Grundwassersituation insoweit berücksichtigt, wie sie in die 
Vergleichskaufpreise bzw. Bodenrichtwerte eingeflossen ist. 
Darüberhinausgehende vertiefende Untersuchungen und Nach-
forschungen wurden nicht angestellt. 
 

Altlasten: Die Auskunft über mögliche umweltschädigende Belastungen 
des Grund und Bodens ergab, dass es sich bei dem Bewer-
tungsgrundstück um eine Teilfläche des ehemaligen Beton-
werks Zernsdorf handelt, welche im Altlastenkataster als sanier-
ter Altstandort unter der Reg.-Nr. 0329610539 erfasst ist. Es 
wird hierzu vollständig auf die behördliche Auskunft in Anlage 6 
des Gutachtens verwiesen. Gemäß Auskunft wurde vom Sanie-
rungspflichtigen der Nachweis erbracht, dass die Sanierungsar-
beiten ordnungsgemäß gemäß Sanierungsplan ausgeführt wur-
den und die Kriterien zur Schadstofffreiheit gemäß BBodSchV 
für alle relevanten Wirkungspfade erfüllt sind, um dem An-
spruch des BauGB nach gesunden Wohn- und Arbeitsverhält-
nissen gerecht zu werden. Die Abschlussdokumentation der 
Bodensanierung erfolgte am 06.09.2019. Weitere Nachforsch-
ungen und Untersuchungen wurden vom Sachverständigen für 
diese Gutachtenerstattung nicht angestellt.  

 

2.4 Privatrechtliche Situation 
grundbuchlich gesicherte Belastungen: 
 
 

 

lfd. Nr. 1: 
 
 

lfd. Nr. 2: 
 
 

lfd. Nr. 3: 
 
 

lfd. Nr. 4: 
 

lfd. Nr. 7: 
lfd. Nr. 8: 

Dem Sachverständigen liegt ein Grundbuchauszug vom 
22.07.2025 vor. Hiernach bestehen in Abteilung II des Grund-
buchs von Zernsdorf, Blatt 3062, folgende Eintragungen: 
 

Beschränkte persönliche Dienstbarkeit (Unterlassen des Betrie- 
bs und Errichtung von Wärmeverteilungsanlagen- und Anlagen- 
rechten), nur lastend an Flurstück 1458; 
Beschränkte persönliche Dienstbarkeit (Wärmeverteilungsanla- 
gen- und Anlagenrecht einschließlich Einwirkungsbeschränk- 
ung), nur lastend an Flurstück 1467 und 1482; 
Beschränkte persönliche Dienstbarkeit (Unterlassen des Betrie- 
bs und Errichtung von Wärmeverteilungsanlagen- und Anlagen- 
rechten), nur lastend an Flurstück 1467 und 1482; 
Beschränkte persönliche Dienstbarkeit (Wärmeerzeugungsan- 
Lagenrecht), nur lastend an Flurstück 1458 
Zwangsversteigerungsvermerk; 
Zwangsverwaltungsvermerk 
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 Eintragungen in Abt. II des Grundbuchs bleiben bei der Werter-
mittlung im Rahmen der Zwangsversteigerung unberücksichtigt. 
Es erfolgt hierzu auftragsgemäß eine gesonderte Mitteilung an 
das Gericht.  
 

Anmerkung: 
 

Schuldverhältnisse, die ggf. in Abteilung III des Grundbuchs 
verzeichnet sein können, werden in diesem Gutachten nicht be-
rücksichtigt. 
 

Bodenordnungsverfahren: 
 

Ein Bodenordnungsverfahren konnte nicht ermittelt werden. 
Anhaltspunkte, welche ein Bodenordnungsverfahren begründen 
könnten, wurden nicht festgestellt. 
 

nicht eingetragene Rechte und Lasten: 
 

Sonstige nicht eingetragene Lasten konnten nicht festgestellt 
werden. In der vorliegenden Wertermittlung wird (ggf. fiktiv) da-
von ausgegangen, dass keine nichteingetragenen Rechte und 
Lasten vorliegen. Weitere Nachforschungen und Untersuchung-
en wurden vom Sachverständigen nicht angestellt. 

 

2.5 Öffentlich-rechtliche Situation 

2.5.1 Baulasten und Denkmalschutz 
 

Eintragungen im Baulastenverzeichnis: 
 

keine 

 

Denkmalschutz: 
 

Im Denkmalverzeichnis sind für das Bewertungsgrundstück kei-
ne Baudenkmale verzeichnet. Hinweise auf ein Bodendenkmal 
liegen nicht vor. 

 

2.5.2 Bauplanungsrecht 
Darstellung im Flächennutzungsplan: Gemäß behördlicher Auskunft existiert für den Ortsteil Zerns-

dorf bisher kein Flächennutzungsplan. 
 

Festsetzungen im Bebauungsplan  
06/08 „Alte Werftstraße“: 
 

 
 

Allgemeines Wohngebiet (WA-2); GRZ 0,4; 3 Vollgeschosse; 
offene Bauweise; Baugrenzen; u.a. 
 

 
Quelle: https://www.geoportal-koenigs-wusterhausen.de/docs/bp130/Plandoku 
ment.pdf; Lage des Bewertungsgrundstücks blau gekennzeichnet 

 
Satzungen: Baumschutzsatzung, Stellplatzsatzung 
 

2.5.3 Bauordnungsrecht 
Die Wertermittlung wurde auf der Grundlage des realisierten Vorhabens durchgeführt. Bei dieser Werter-
mittlung wird die materielle Legalität der baulichen Anlagen und Nutzungen vorausgesetzt. Es konnten 
Bauunterlagen aus dem Bauaktenarchiv zur Errichtung der 3 Mehrfamilienhäuser (Haus G, F und H) einge-
sehen werden.  
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2.6 Entwicklungszustand inkl. Beitragssituation 
Entwicklungszustand (Grundstücksqualität): 
 

baureifes Land (vgl. § 3 Abs. 4 ImmoWertV21) 
 

abgabenrechtlicher Zustand: 
 

Das Bewertungsgrundstück ist bezüglich der vorhandenen Er-
schließungsanlagen hinsichtlich des abgabenrechtlichen Zu-
stands für Erschließungseinrichtungen nach BauGB und KAG 
gemäß Auskunft derzeitig beitrags- und abgabenfrei. 

 

2.7 Hinweise zu den durchgeführten Erhebungen 
Die Informationen zur privatrechtlichen und öffentlich-rechtlichen Situation wurden, sofern nicht anders an-
gegeben, schriftlich eingeholt. Es wird empfohlen, vor einer vermögensmäßigen Disposition bezüglich des 
Bewertungsobjekts zu diesen Angaben von der jeweils zuständigen Stelle eine aktuelle schriftliche Bestäti-
gung einzuholen. 
 

2.8 Derzeitige Nutzung und Vermietungssituation 
Das Bewertungsgrundstück ist mit einer Mehrfamilienhausanlage, bestehend aus 3 Gebäuden bebaut (vgl. 
nachfolgende Gebäudebeschreibung). Das Sondereigentum WE Nr. 38 befindet sich im 2. OG links des 
Hauseingangs/Gebäudes Karl-Marx-Straße 62 (in den Bauplänen als Haus G bezeichnet). Der Abstellraum 
Nr. 38 befindet sich im EG des Gebäudes. Das dem Sondereigentum zugeordnete Sondernutzungsrecht 
am KFZ-Stellplatz Nr. SP38 befindet sich auf einer Freifläche (Außenanlage) angrenzend zum Gebäude. 
Vgl. hierzu die Lagepläne und Grundrisse in Anlage 4 des Gutachtens. 
 

Das Bewertungsobjekt ist am Wertermittlungsstichtag ungenutzt/leerstehend. 
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3 Beschreibung der Gebäude und Außenanlagen sowie WEG-spezifischer Regelungen 

3.1 Vorbemerkungen zur Gebäudebeschreibung 
Grundlage für die Gebäudebeschreibung sind die Erhebungen im Rahmen der Ortsbesichtigung sowie die 
ggf. vorliegenden Bauakten und Beschreibungen. Insoweit keine Bauunterlagen bzw. -beschreibungen vor-
liegen, wird hinsichtlich der nicht sichtbaren konstruktiven Bauteile (Gründung, Wände, Decken, Dachkon-
struktion) eine dem Baujahr übliche Ausführung unterstellt. Die Gebäude und Außenanlagen werden nur in-
soweit beschrieben, wie es für die Herleitung der Daten in der Wertermittlung notwendig ist. Hierbei werden 
die offensichtlichen und vorherrschenden Ausführungen und Ausstattungen beschrieben. In einzelnen Be-
reichen können Abweichungen auftreten, die dann allerdings nicht werterheblich sind. Angaben über nicht 
sichtbare Bauteile beruhen auf Angaben aus den vorliegenden Unterlagen, Hinweisen während des Ortster-
mins bzw. Annahmen auf Grundlage der üblichen Ausführung im Baujahr. Die Funktionsfähigkeit einzelner 
Bauteile und Anlagen sowie der technischen Ausstattungen und Installationen (Heizung, Elektro, Wasser, 
etc.) wurde nicht geprüft; im Gutachten wird die Funktionsfähigkeit unterstellt. Baumängel und -schäden 
wurden soweit aufgenommen, wie sie zerstörungsfrei, d.h. offensichtlich erkennbar waren. In diesem Gut-
achten sind die Auswirkungen der ggf. vorhandenen Bauschäden und Baumängel auf den Verkehrswert nur 
pauschal berücksichtigt worden. Es wird ggf. empfohlen, eine diesbezüglich vertiefende Untersuchung an-
stellen zu lassen. Untersuchungen auf pflanzliche und tierische Schädlinge sowie über gesundheitsschädi-
gende Baumaterialien wurden nicht durchgeführt.  
 

Die nachfolgende Beschreibung des Gemeinschaftseigentums bezieht sich im Wesentlichen auf den Haus-
eingang / das Gebäude Karl-Marx-Straße 62 (in der Bauakte als Haus G bezeichnet), in dem sich das zu 
bewertende Sondereigentum befindet.  
 

3.2 Gemeinschaftliches Eigentum - Mehrfamilienhausanlage 

3.2.1 Gebäudeart, Baujahr und Außenansicht 
Gebäudeart: 
 

 
3-geschossiges, nicht unterkellertes Mehrfamilienhaus, Flach-
dach, freistehend 
 

Es handelt sich um das mittlere von insgesamt drei Mehrfamili-
enhäusern, vgl. hierzu auch den Lageplan in Anlage 4 des Gut-
achtens. In der Bauakte wird das Gebäude als Haus G be-
zeichnet.  
 

Baujahr: 
 

um 2022 (gem. vorliegenden Unterlagen) 
 

Energieeffizienz: 
 

Es wurde durch die WEG-Verwaltung ein Energieausweis als 
Vorschau für das Gebäude Karl-Marx-Str. 62 v. 07.09.2022 
(ohne Unterschrift) zu Verfügung gestellt. In diesem Entwurf 
wird der Endenergiebedarf mit 61 kWh/(m²*a) und der Primär-
energiebedarf mit 25 kWh/(m²*a) ausgewiesen.  
 

Barrierefreiheit: 
 

Der Zugang zum Gebäude ist grundsätzlich barrierefrei, jedoch 
besteht kein barrierefreier Zugang zum Sondereigentum im 2. 
OG. Zudem sind die Türöffnungen überwiegend nicht 90 cm 
breit oder breiter. Die Räume/Bäder verfügen tlw. über keine 
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ausreichende Bewegungsfläche. Auf Grund der örtlichen Markt-
gegebenheiten (u.a. Altersstruktur, Nachfrage nach barriere-
freiem Wohnraum für die konkrete Objektart, etc.) wird in dieser 
Wertermittlung davon ausgegangen, dass der Grad der Barrie-
refreiheit jedoch keinen oder nur einen unwesentlichen Einfluss 
auf die Kaufpreisentscheidung hat und somit nicht in der Wer-
termittlung berücksichtigt werden muss. 
 

Außenansicht: verputzt/gestrichen 
 

3.2.2 Nutzungseinheiten 
Entsprechend Teilungserklärung vom 01.09.2021, einschließlich Nachträgen, wurde die Mehrfamilienhaus-
anlage in Miteigentumsanteile an dem gemeinschaftlichen Eigentum, verbunden mit dem Sondereigentum 
an 57 Wohnungseigentumseinheiten (WE), 24 Teileigentumseinheiten (Tiefgaragenstellplätze) sowie Son-
dernutzungsrechten an KFZ-Stellplätzen, Terrassen- und Gartenflächen aufgeteilt. 
 

Die Sondereigentume sind wie folgt auf die Gebäude verteilt:  
 

Haus F (Lilienthal-Straße 2):  22 Wohnungen 
    24 Tiefgaragenstellplätze 
 

Haus G (Karl-Marx-Straße 62): 21 Wohnungen 
 

Haus H (Alte Werftstraße 1): 14 Wohnungen 
 

3.2.3 Gebäudekonstruktion 
Konstruktionsart: 
 

Massivbau 
 

Fundamente: 
 

Bodenplatte Stahlbeton 
 

Umfassungs-/Innenwände: 
 

Mauerwerk, tlw. leichte nichttragende Trennwände 
 

Geschossdecken: massiv 
 

Geschosstreppen: massiv mit Zwischenpodesten, Tritt- und Setzstufen mit Flie-
senbelag, Metallgeländer 
 

Hauseingangsbereich: Metalltür mit Lichtausschnitt 
 

Fenster: 
 

Kunststofffenster mit Isolierverglasung; elektrische Rollläden; 
Fensterbänke innen aus Werkstein, außen Metall 
 

Dach: 
 

Stahlbetondachkonstruktion (Flachdach) mit Bitumen; Dachrin-
nen und Regenfallrohre aus Metall 

 

3.2.4 Allgemeine technische Gebäudeausstattung 
Wasserinstallationen: 
 

zentrale Wasserversorgung über Anschluss an das öffentliche 
Trinkwassernetz 
 

Abwasserinstallationen: 
 

Ableitung in kommunales Abwasserkanalnetz 

Elektroinstallation: 
 

durchschnittliche Ausstattung; je Raum i.d.R. ein Lichtauslass 
und mehrere Steckdosen; Klingel mit Videosprechanlage an der 
Haustür, jedoch ohne Videomodul in der Wohnung; Telefon-
/Fernsehanschluss 
 

Lüftung: 
 

dezentrale Wohnungslüftungen für kontrollierte Be-/Entlüftung 
einzelner Wohnräume; Einzelraumlüfter in innenliegenden Bä-
dern/WCs 
 

Heizung: Zentralheizung als Fußbodenheizung; Handtuchheizkörper 
 

Warmwasserversorgung: zentral über Heizung 
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3.2.5 Besondere Bauteile / Einrichtungen im gemeinsch. Eigentum, Zustand des Gebäudes 
besondere Bauteile: 
 

Balkone, Dachterrassen 
 

Besonnung und Belichtung: 
 

gut 
 

Allgemeinbeurteilung: Der bauliche Zustand ist ausgehend vom Baujahr augenschein-
lich gut. Es wird davon ausgegangen, dass Mängel/Restleis-
tungen auf Grund des Neubaus im üblichen Umfang vorhanden 
sind. Auf Grund fehlender Informationen/Unterlagen können 
hierzu jedoch keine weiteren Ausführungen erfolgen. Ausge-
hend von den Erkenntnissen im Ortstermin und den vorliegen-
den Unterlagen wurde das Gebäude Haus F bislang nicht fertig 
hergestellt und befand sich zunächst im Rohbauzustand. Die 
Fertigstellung soll ausgehend von den vorliegenden Versamm-
lungsprotokollen der WEG aktuell überwiegend durch einen 
Investor bzw. die Erwerber der Sondereigentume des Haus F 
erfolgen. Die WEG berichtet diesbezüglich im Protokoll vom 
27.05.2025, dass das Haus F sich nutzen-/lastentechnisch in 
der Hand der Erwerber befindet. In der nachfolgenden Werter-
mittlung wird diesbezüglich keine gesonderte Berücksichtigung 
vorgenommen und sachverständig unterstellt, dass die derzeit 
durchgeführte Fertigstellung nicht den jeweiligen Eigentümer 
des zu bewertenden Sondereigentums belastet. 

 

3.3 Außenanlagen 

3.3.1 Außenanlagen im gemeinschaftlichen Eigentum 
Versorgungsanlagen vom Hausanschluss bis an das öffentliche Netz; Wege-/Hofbefestigungen mit befestig-
ten Stellplatzflächen; tlw. Schotterweg; Gartenanlagen und Pflanzungen; Mülltonnenstellplätze; geringfügig 
Einfriedung (Zaun); privater Kinderspielplatz; Teich; Beleuchtung;  
 
Die Außenanlagen im gemeinschaftlichen Eigentum sind bislang nicht fertig hergestellt. Insbesondere im 
Bereich des Haus F sind bisher keine wesentlichen Außenanlagen angelegt. Die WEG berichtet diesbezüg-
lich im Protokoll vom 27.05.2025, wie folgt:  
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Weitere Unterlagen/Informationen liegen hierzu nicht vor. Eine gesonderte Berücksichtigung erfolgt in der 
nachfolgenden Wertermittlung nicht. 
 

3.3.2 Außenanlagen mit Sondernutzungsrechten dem zu bewertenden Wohnungseigentum zuge-
ordnet 

KFZ-Stellplatz Nr. SP38 (vgl. hierzu den Lageplan in Anlage 4 des Gutachtens) 
 

3.3.3 Außenanlagen mit Sondernutzungsrechten fremden Wohnungseigentum zugeordnet 
KFZ-Stellplätze, Garten-/Terrassenflächen 
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3.4 Sondereigentum an der Wohnung Nr. 38 

3.4.1 Lage im Gebäude, Wohnfläche, Raumaufteilung 
Lage des Sondereigentums im Gebäude: 
 

Das zu bewertende Sondereigentum WE Nr. 38 befindet sich im 
2. OG links des Hauseingangs Karl-Marx-Str. 62 (in den Bau-
plänen als Haus G bezeichnet). 
 

Wohnfläche: 
 

Die Wohnfläche beträgt gemäß der vorliegenden Bauunterlagen 
93,05 m² und wird für die nachfolgende Wertermittlung heran-
gezogen. 
 

Raumaufteilung: 
 

4 Zimmer mit offener Küche, Diele/Flur, 2 Bäder, Abstellraum, 
Balkon; zudem befindet sich ein Abstellraum im EG; vgl. hierzu 
die Grundrisse in Anlage 4 des Gutachtens 
 

Grundrissgestaltung: 
 

zweckmäßig 
 

Besonnung/Belichtung: gut 
 

3.4.2 Raumausstattungen und Ausbauzustand 
Bodenbeläge: 

 

Vinylboden, in Bädern Fliesen 
 

Wandbekleidungen: 
 

Anstrich; in Bädern Fliesen in den Nassbereichen 
 

Deckenbekleidungen: 
 

Anstrich 
 

Wohnungseingangstür: 
Zimmertüren: 
 

Holztür 
Holztüren, Holzzargen 
 

sanitäre Installation: 
 

durchschnittliche Wasser- und Abwasserinstallation; Duschbad: 
bodengleiche Dusche, WC, Waschbecken, Waschmaschinen-
anschluss; Bad: eingebaute Wanne, WC, Waschbecken 
 

Küchenausstattung: keine vorhanden 
 

3.4.3 Besondere Bauteile, besondere Einrichtungen, Zustand des Sondereigentums 
besondere Bauteile/Einrichtungen: 
 

Balkon 

Baumängel/Bauschäden, 
wirtschaftliche Wertminderungen: 
 

keine erkennbar 
 

Allgemeinbeurteilung des  
Sondereigentums: 

Der bauliche Zustand ist ausgehend vom Baujahr augenschein-
lich gut. In der Dusche fehlen die Brausegarnitur und die Abde-
ckung der Ablaufrinne. Im Bad fehlt die Wannenarmatur. Zudem 
fehlen tlw. Silikonfugen an den Sanitärobjekten (u.a. WC, 
Waschbecken). Eine gesonderte Berücksichtigung erfolgt unter 
Bezugnahme auf das örtliche Marktgeschehen in der nach-
folgenden Wertermittlung nicht.  
 

Im Bad ist der Bereich des WCs nebst Trockenbau und Fliesen 
nicht fertiggestellt und augenscheinlich notdürftig geöffnet wur-
den. Diesbezüglich ist eine Fertigstellung der augenscheinlich 
begonnen Reparatur notwendig, deren Werteinfluss mit pau-
schal rd. -2.000,00 € in der nachfolgenden Wertermittlung be-
rücksichtigt wird. 
 

Gemäß Auskunft der Zwangsverwaltung im Ortstermin wurde 
das zu bewertende Sondereigentum bisher nicht zu Wohn-
zwecken genutzt, so dass es sich um einen Erstbezug handelt.  
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3.5 Sondernutzungsrechte und besondere Regelungen 
Sondernutzungsrechte: 
 

Dem zu bewertenden Sondereigentum WE Nr. 38 ist das Son-
dernutzungsrecht am KFZ-Stellplatz Nr. SP38 zugeordnet. Hin-
sichtlich der Lage des Stellplatzes wird auf den Lageplan in 
Anlage 4 des Gutachtens verwiesen. 
  

Erträge aus gemeinschaftl. Eigentum: 
 

Seitens der WEG-Verwaltung und der Verfahrensbeteiligten er-
folgten im vorliegenden Verfahren auf die schriftliche Nachfrage 
keine Auskünfte. Dem übersandten Wirtschaftsplan 2024 sind 
keine Erträge aus gemeinschaftlichem Eigentum zu entnehmen. 
 

Wesentliche Abweichungen: 
 

Wesentliche Abweichungen zwischen dem Miteigentumsanteil 
am gemeinschaftlichen Eigentum (ME) und der relativen Wer-
tigkeit des zu bewertenden Wohnungseigentums am Gesamt-
objekt (RE): keine 
 

abweichende Regelung: 
 

Von dem Miteigentumsanteil (ME) abweichende Regelung für 
den Anteil der zu tragenden Lasten und Kosten (VK) bzw. Er-
träge (VE) aus dem gemeinschaftlichen Eigentum: keine 
 

Erhaltungsrücklage, Hausgeld: 
 

Im Protokoll der Eigentümerversammlung v. 27.05.2025 wurde 
der Kontostand der Erhaltungsrücklage per 27.05.2025 i.H.v. 
12.171,35 € mitgeteilt. Gemäß Wirtschaftsplan 2024 beträgt das 
monatliche Hausgeld für das zu bewertende Sondereigentum 
273,14 €. In diesem Betrag ist die Zuführung zur Instandhal-
tungsrücklage i.H.v. 8,08 € enthalten. 

 

3.6 Beurteilung der Gesamtanlage 
Die Gesamtanlage befindet sich augenscheinlich in einem dem Baujahr entsprechenden guten Zustand und 
wird in der Gesamtbetrachtung nach den vorliegenden Informationen und Erkenntnissen im Ortstermin der-
zeit fertig hergestellt.  
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4 Ermittlung des Verkehrswerts 

4.1 Grundstücksdaten 
Gemäß § 74a Abs. 5 ZVG ist der Wert des Sondereigentums im Zwangsversteigerungsverfahren vom Voll-
streckungsgericht auf der Grundlage des Verkehrswertes festzusetzen. 
 

Nachfolgend wird der Verkehrswert für den 194/10.000 Miteigentumsanteil an dem mit einer Mehrfamilien-
hausanlage bebauten Grundstück in 15712 Königs Wusterhausen OT Zernsdorf, Lilienthal-Straße 2, Karl-
Marx-Straße 62, Alte Werftstraße 1, verbunden mit dem Sondereigentum an der Wohnung im Hauseingang 
Karl-Marx-Straße 62, im 2. OG links, im Aufteilungsplan mit Nr. 38 bezeichnet, nebst Abstellraum Nr. 38 im 
EG und dem Sondernutzungsrecht am KFZ-Stellplatz Nr. SP38, zum Wertermittlungsstichtag 09.09.2025 
ermittelt: 
 

Grundbuch- und Katasterangaben des Bewertungsobjekts 
 

Grundbuch, Gemarkung Blatt lfd. Nr. Flur Flurstück Fläche 

Zernsdorf 3062 1 1 1458 2.606 m² 

   1 1467    433 m² 

   1 1482 2.942 m² 

    Summe: 5.981 m² 

 

4.2 Verfahrenswahl mit Begründung 

Entsprechend den Gepflogenheiten im gewöhnlichen Geschäftsverkehr und der sonstigen Umstände dieses 
Einzelfalls, insbesondere der Eignung der zur Verfügung stehenden Daten (vgl. § 6 Abs. 1 Satz 2 Immo-
WertV 21) ist der Verkehrswert von Grundstücken mit der Nutzbarkeit des Bewertungsobjekts vorrangig mit 
Hilfe des Ertragswertverfahrens (gem. §§ 27 – 34 ImmoWertV 21) zu ermitteln, weil bei der Kaufpreisbil-
dung der marktüblich erzielbare Ertrag im Vordergrund steht. Der vorläufige Ertragswert ergibt sich als 
Summe aus dem Bodenwert, des Reinertrags, der Restnutzungsdauer und des objektspezifisch angepass-
ten Liegenschaftszinssatzes. Der Bodenwert ist jeweils getrennt vom Wert der baulichen und sonstigen An-
lagen bzw. vom Ertragswert der baulichen Anlagen i. d. R. auf der Grundlage von Vergleichskaufpreisen im 
Vergleichswertverfahren (vgl. § 40 Abs. 1 ImmoWertV 21) so zu ermitteln, wie er sich ergeben würde, wenn 
das Grundstück unbebaut wäre. Liegen jedoch geeignete Bodenrichtwerte vor, so können diese zur Boden-
wertermittlung herangezogen werden (vgl. § 40 Abs. 2 ImmoWertV 21). Der Bodenrichtwert ist der durch-
schnittliche Lagewert des Bodens für eine Mehrheit von Grundstücken, die zu einer Bodenrichtwertzone zu-
sammengefasst werden, für die im Wesentlichen gleiche Nutzungs- und Wertverhältnisse vorliegen. Er ist 
bezogen auf den Quadratmeter Grundstücksfläche. Der veröffentlichte Bodenrichtwert wurde bezüglich 
seiner absoluten Höhe auf Plausibilität überprüft und als zutreffend beurteilt. Die nachstehende Bodenwert-
ermittlung erfolgt deshalb auf der Grundlage des Bodenrichtwerts. Abweichungen des Bewertungsgrund-
stücks von dem Richtwertgrundstück in den wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmalen – wie Erschließ-
ungszustand, beitragsrechtlicher Zustand, Lagemerkmale, Art und Maß der baulichen oder sonstigen Nutz-
ung, Bodenbeschaffenheit, Grundstückszuschnitt – sind durch entsprechende Anpassungen des Boden-
richtwerts berücksichtigt. Sowohl bei der Ertragswert- als auch bei der Sachwertermittlung sind alle, das 
Bewertungsgrundstück betreffende besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmale sachgemäß zu 
berücksichtigen. Dazu zählen: 
· besondere Ertragsverhältnisse (z. B. Abweichungen von der marktüblich erzielbaren Miete), 
· Baumängel und Bauschäden, 
· grundstücksbezogene Rechte und Belastungen, 
· Nutzung des Grundstücks für Werbezwecke und 
· Abweichungen in der Grundstücksgröße, insbesondere wenn Teilflächen selbstständig verwertbar sind. 

 

4.3 Anteilige Wertigkeit des Wohnungseigentums am Gesamtgrundstück 
Der dem Wohnungseigentum zugeordnete Miteigentumsanteil am gemeinschaftlichen Eigentum (ME) ent-
spricht in etwa der anteiligen Wertigkeit des Wohnungseigentums am Gesamtgrundstück. 
 
4.4 Bodenwertermittlung  
Bodenrichtwert mit Definition des Bodenrichtwertgrundstücks 

Der Bodenrichtwert beträgt für die Lage des Bewertungsobjekts 350,00 €/m² zum Stichtag 01.01.2025. 
Das Bodenrichtwertgrundstück ist wie folgt definiert: 
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Entwicklungsstufe = baureifes Land 
Art der Nutzung = Allgemeines Wohngebiet (WA) 
beitragsrechtlicher Zustand = frei 
Grundstücksfläche (f) = keine Angabe 
 

Beschreibung des Gesamtgrundstücks 

Wertermittlungsstichtag = 09.09.2025 
Entwicklungsstufe = baureifes Land 
Art der Nutzung = Allgemeines Wohngebiet (WA) 
beitragsrechtlicher Zustand = frei 
Grundstücksfläche (f) = 5.981 m² 
 

Bodenwertermittlung des Gesamtgrundstücks 

Nachfolgend wird der Bodenrichtwert an die allgemeinen Wertverhältnisse zum Wertermittlungsstichtag 
09.09.2025 und die wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmale des Bewertungsgrundstücks angepasst. 
 

I. Umrechnung des Bodenrichtwerts auf den beitragsfreien Zustand Erläuterung 

beitragsrechtlicher Zustand des Bodenrichtwerts  = frei  

beitragsfreier Bodenrichtwert  
(Ausgangswert für weitere Anpassung) 

 = 350,00 €/m²  

II. Zeitliche Anpassung des Bodenrichtwerts 

 Richtwertgrundstück Bewertungsgrundstück Anpassungsfaktor  

Stichtag 01.01.2025 09.09.2025  ´ 1,000 E1 

III. Anpassungen wegen Abweichungen in den wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmalen 

lageangepasster beitragsfreier BRW am Wertermittlungsstichtag  = 350,00 €/m²  

Fläche (m²) keine Angabe 5.981  ´ 1,000  

Entwicklungsstufe baureifes Land baureifes Land  ´ 1,000  

vorläufiger objektspezifisch angepasster Bodenrichtwert  = 350,00 €/m²  

IV. Ermittlung des Gesamtbodenwerts  

objektspezifisch angepasster Bodenrichtwert   = 350,00 €/m²  

Fläche   ´ 5.981 m²  

beitragsfreier Bodenwert   =  2.093.350,00 € 
rd. 2.090.000,00 € 

 

 

Der beitragsfreie Bodenwert beträgt zum Wertermittlungsstichtag 09.09.2025 insgesamt 2.090.000,00 €. 
 
Erläuterungen zur Bodenrichtwertanpassung 
E1 Eine Umrechnung des Bodenrichtwerts auf die allgemeinen Wertverhältnisse zum Wertermittlungsstichtag ist nicht 
erforderlich, da zwischen Richtwert- und Wertermittlungsstichtag keine wesentlichen Bodenpreisveränderungen eingetre-
ten bzw. zu erwarten sind. 

 

4.4.1 Ermittlung des anteiligen Bodenwerts des Wohnungseigentums 
Der anteilige Bodenwert wird entsprechend dem zugehörigen Miteigentumsanteil (ME = 194/10.000) des zu 
bewertenden Wohnungseigentums ermittelt. Dieser Miteigentumsanteil entspricht in etwa der anteiligen Wer-
tigkeit des zu bewertenden Wohnungseigentums am Gesamtobjekt (RE); deshalb kann dieser Bodenwertan-
teil für die Ertrags- und Sachwertermittlung angehalten werden. 
 

Ermittlung des anteiligen Bodenwerts 

Gesamtbodenwert   2.090.000,00 € 

Miteigentumsanteil (ME)  ´ 194/10.000 

anteiliger Bodenwert  = 40.546,00 € 

  rd.  40.500,00 € 
 

Der anteilige Bodenwert beträgt zum Wertermittlungsstichtag 09.09.2025 40.500,00 €. 
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4.5 Ertragswertermittlung  

4.5.1 Das Ertragswertmodell der Immobilienwertermittlungsverordnung 
Das Modell für die Ermittlung des Ertragswerts ist in den §§ 27 – 34 ImmoWertV 21 beschrieben. Die Er-
mittlung des Ertragswerts basiert auf den marktüblich erzielbaren jährlichen Erträgen (insbesondere Mieten 
und Pachten) aus dem Grundstück. Die Summe aller Erträge wird als Rohertrag bezeichnet. Maßgeblich für 
den vorläufigen (Ertrags)Wert des Grundstücks ist jedoch der Reinertrag. Der Reinertrag ermittelt sich als 
Rohertrag abzüglich der Aufwendungen, die der Eigentümer für die Bewirtschaftung einschließlich Erhal-
tung des Grundstücks aufwenden muss (Bewirtschaftungskosten). Das Ertragswertverfahren fußt auf der 
Überlegung, dass der dem Grundstückseigentümer verbleibende Reinertrag aus dem Grundstück die Ver-
zinsung des Grundstückswerts (bzw. des dafür gezahlten Kaufpreises) darstellt. Deshalb wird der Ertrags-
wert als Rentenbarwert durch Kapitalisierung des Reinertrags bestimmt. Hierbei ist zu beachten, dass der 
Reinertrag für ein bebautes Grundstück sowohl die Verzinsung für den Grund und Boden als auch für die 
auf dem Grundstück vorhandenen baulichen (insbesondere Gebäude) und sonstigen Anlagen (z. B. An-
pflanzungen) darstellt. Der Grund und Boden gilt grundsätzlich als unvergänglich (bzw. unzerstörbar). Da-
gegen ist die (wirtschaftliche) Restnutzungsdauer der baulichen und sonstigen Anlagen zeitlich begrenzt. 
Der Bodenwert ist getrennt vom Wert der Gebäude und Außenanlagen i. d. R. im Vergleichswertverfahren 
(vgl. § 40 Abs. 1 ImmoWertV 21) grundsätzlich so zu ermitteln, wie er sich ergeben würde, wenn das 
Grundstück unbebaut wäre. Der auf den Bodenwert entfallende Reinertragsanteil wird durch Multiplikation 
des Bodenwerts mit dem (objektspezifisch angepassten) Liegenschaftszinssatz bestimmt. (Der Bo-
denertragsanteil stellt somit die ewige Rentenrate des Bodenwerts dar.) Der auf die baulichen Anlagen ent-
fallende Reinertragsanteil ergibt sich als Differenz „(Gesamt)Reinertrag des Grundstücks“ abzüglich „Rein-
ertragsanteil des Grund und Bodens“. Der vorläufige Ertragswert der baulichen Anlagen wird durch Kapitali-
sierung (d. h. Zeitrentenbarwertberechnung) des (Rein)Ertragsanteils der baulichen und sonstigen Anlagen 
unter Verwendung des (objektspezifisch angepassten) Liegenschaftszinssatzes und der Restnutzungsdauer 
ermittelt. Der vorläufige Ertragswert setzt sich aus der Summe von „Bodenwert“ und „vorläufigem Ertrags-
wert der baulichen Anlagen“ zusammen. Ggf. bestehende besondere objektspezifische Grundstücksmerk-
male, die bei der Ermittlung des vorläufigen Ertragswerts nicht berücksichtigt wurden, sind bei der Ableitung 
des Ertragswerts aus dem marktangepassten vorläufigen Ertragswert sachgemäß zu berücksichtigen. Das 
Ertragswertverfahren stellt insbesondere durch Verwendung des aus Kaufpreisen abgeleiteten Liegen-
schaftszinssatzes einen Kaufpreisvergleich im Wesentlichen auf der Grundlage des marktüblich erzielbaren 
Grundstücksreinertrages dar. 
 

4.5.2 Erläuterungen der bei der Ertragswertberechnung verwendeten Begriffe 
Rohertrag (§ 31 Abs. 2 ImmoWertV 21) 

Der Rohertrag umfasst alle bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung und zulässiger Nutzung marktüblich 
erzielbaren Erträge aus dem Grundstück. Bei der Ermittlung des Rohertrags ist von den üblichen (nachhal-
tig gesicherten) Einnahmemöglichkeiten des Grundstücks (insbesondere der Gebäude) auszugehen. Als 
marktüblich erzielbare Erträge können auch die tatsächlichen Erträge zugrunde gelegt werden, wenn diese 
marktüblich sind. Weicht die tatsächliche Nutzung von Grundstücken oder Grundstücksteilen von den übli-
chen, nachhaltig gesicherten Nutzungsmöglichkeiten ab und/oder werden für die tatsächliche Nutzung von 
Grundstücken oder Grundstücksteilen vom Üblichen abweichende Entgelte erzielt, sind für die Ermittlung 
des Rohertrags zunächst die für eine übliche Nutzung marktüblich erzielbaren Erträge zugrunde zu legen. 

Bewirtschaftungskosten (§ 32 ImmoWertV 21) 

Die Bewirtschaftungskosten sind marktüblich entstehende Aufwendungen, die für eine ordnungsgemäße 
Bewirtschaftung und zulässige Nutzung des Grundstücks (insbesondere der Gebäude) laufend erforderlich 
sind. Die Bewirtschaftungskosten umfassen die Verwaltungskosten, die Instandhaltungskosten, das Miet-
ausfallwagnis und die Betriebskosten.  Unter dem Mietausfallwagnis ist insbesondere das Risiko einer Er-
tragsminderung zu verstehen, die durch uneinbringliche Rückstände von Mieten, Pachten und sonstigen 
Einnahmen oder durch vorübergehenden Leerstand von Raum, der zur Vermietung, Verpachtung oder 
sonstigen Nutzung bestimmt ist, entsteht. Es umfasst auch das Risiko von uneinbringlichen Kosten einer 
Rechtsverfolgung auf Zahlung, Aufhebung eines Mietverhältnisses oder Räumung (§ 32 Abs. 4 ImmoWertV 
21 und § 29 Satz 1 und 2 II. BV). Zur Bestimmung des Reinertrags werden vom Rohertrag nur die Bewirt-
schaftungskosten(anteile) in Abzug gebracht, die vom Eigentümer zu tragen sind, d. h. nicht zusätzlich zum 
angesetzten Rohertrag auf die Mieter umgelegt werden können. 

Ertragswert / Rentenbarwert (§ 29 und § 34 ImmoWertV 21) 

Der vorläufige Ertragswert ist der auf die Wertverhältnisse am Wertermittlungsstichtag bezogene (Einmal)-
Betrag, der der Summe aller aus dem Objekt während seiner Nutzungsdauer erzielbaren (Rein)Erträge ein-
schließlich Zinsen und Zinseszinsen entspricht. Die Einkünfte aller während der Nutzungsdauer noch anfal-
lenden Erträge – abgezinst auf die Wertverhältnisse zum Wertermittlungsstichtag – sind wertmäßig gleichzu-
setzen mit dem vorläufigen Ertragswert des Objekts. Als Nutzungsdauer ist für die baulichen und sonstigen 
Anlagen die Restnutzungsdauer anzusetzen, für den Grund und Boden unendlich (ewige Rente). 
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Liegenschaftszinssatz (§ 21 Abs. 2 ImmoWertV 21) 

Der Liegenschaftszinssatz ist eine Rechengröße im Ertragswertverfahren. Er ist auf der Grundlage geeigne-
ter Kaufpreise und der ihnen entsprechenden Reinerträge für mit dem Bewertungsgrundstück hinsichtlich 
Nutzung und Bebauung gleichartiger Grundstücke nach den Grundsätzen des Ertragswertverfahrens als 
Durchschnittswert abgeleitet (vgl. § 21 Abs. 2 ImmoWertV 21). Der Ansatz des (marktkonformen) Liegen-
schaftszinssatzes für die Wertermittlung im Ertragswertverfahren stellt somit sicher, dass das Ertragswert-
verfahren ein marktkonformes Ergebnis liefert, d. h. dem Verkehrswert entspricht. Der Liegenschaftszinssatz 
ist demzufolge der Marktanpassungsfaktor des Ertragswertverfahrens. Durch ihn werden die allgemeinen 
Wertverhältnisse auf dem Grundstücksmarkt erfasst, soweit diese nicht auf andere Weise berücksichtigt 
sind. 

Gesamtnutzungsdauer 

Die Gesamtnutzungsdauer (GND) bezeichnet die Anzahl der Jahre, in denen eine bauliche Anlage bei ord-
nungsgemäßer Bewirtschaftung vom Baujahr an gerechnet üblicherweise wirtschaftlich genutzt werden 
kann. Sie ergibt sich aus der Art der baulichen Anlage und dem den Wertermittlungsdaten zugrunde liegen-
den Modell.  

Restnutzungsdauer (§ 4 i. V. m. § 12 Abs. 5 ImmoWertV 21) 

Die Restnutzungsdauer bezeichnet die Anzahl der Jahre, in denen eine bauliche Anlage bei ordnungsgemä-
ßer Bewirtschaftung voraussichtlich noch wirtschaftlich genutzt werden kann. Als Restnutzungsdauer ist in 
erster Näherung die Differenz aus 'üblicher Gesamtnutzungsdauer' abzüglich 'tatsächlichem Lebensalter am 
Wertermittlungsstichtag' zugrunde gelegt. Diese wird allerdings dann verlängert (d. h. das Gebäude fiktiv 
verjüngt), wenn beim Bewertungsobjekt wesentliche Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt wurden oder 
in den Wertermittlungsansätzen unmittelbar erforderliche Arbeiten zur Beseitigung des Unterhaltungsstaus 
sowie zur Modernisierung in der Wertermittlung als bereits durchgeführt unterstellt werden.  

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (§ 8 Abs. 3 ImmoWertV 21) 

Unter den besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmalen versteht man alle vom üblichen Zustand 
vergleichbarer Objekte abweichenden individuellen Eigenschaften des Bewertungsobjekts (z. B. Abweichun-
gen vom normalen baulichen Zustand, eine wirtschaftliche Überalterung, insbesondere Baumängel und 
Bauschäden (siehe nachfolgende Erläuterungen), grundstücksbezogene Rechte und Belastungen oder Ab-
weichungen von den marktüblich erzielbaren Erträgen). 

Baumängel und Bauschäden (§ 8 Abs. 3 ImmoWertV 21) 

Baumängel sind Fehler, die dem Gebäude i. d. R. bereits von Anfang an anhaften – z. B. durch mangelhafte 
Ausführung oder Planung. Sie können sich auch als funktionale oder ästhetische Mängel durch die Weiter-
entwicklung des Standards oder Wandlungen in der Mode einstellen. Bauschäden sind auf unterlassene 
Unterhaltungsaufwendungen, auf nachträgliche äußere Einwirkungen oder auf Folgen von Baumängeln zu-
rückzuführen. Für behebbare Schäden und Mängel werden die diesbezüglichen Wertminderungen auf der 
Grundlage der Kosten geschätzt, die zu ihrer Beseitigung aufzuwenden sind. Die Schätzung kann durch 
pauschale Ansätze oder auf der Grundlage von auf Einzelpositionen bezogenen Kostenermittlungen erfol-
gen. Der Bewertungssachverständige kann i. d. R. die wirklich erforderlichen Aufwendungen zur Herstellung 
eines normalen Bauzustandes nur überschlägig schätzen, da nur zerstörungsfrei – augenscheinlich unter-
sucht wird, grundsätzlich keine Bauschadensbegutachtung erfolgt (dazu ist die Beauftragung eines Sachver-
ständigen für Schäden an Gebäuden notwendig). Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Anga-
ben in dieser Verkehrswertermittlung allein aufgrund Mitteilung von Auftraggeber, Mieter etc. und darauf 
beruhenden Inaugenscheinnahme beim Ortstermin ohne jegliche differenzierte Bestandsaufnahme, techni-
schen, chemischen o. ä. Funktionsprüfungen, Vorplanung und Kostenschätzung angesetzt sind. 

Marktübliche Zu- oder Abschläge (§ 7 Abs. 2 ImmoWertV 21) 

Lassen sich die allgemeinen Wertverhältnisse bei Verwendung der Liegenschaftszinssätze auch durch eine 
Anpassung mittels Indexreihen oder in anderer geeigneter Weise nicht ausreichend berücksichtigen, ist zur 
Ermittlung des marktangepassten vorläufigen Ertragswerts eine zusätzliche Marktanpassung durch marktüb-
liche Zu- oder Abschläge erforderlich. 
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4.5.3 Ertragswertberechnung 
Mieteinheit Fläche  marktüblich erzielbare Nettokaltmiete 

Nutzung/Lage (m²) (€/m²) monatlich (€) jährlich (€) 

Wohnungseigentum 93,05 11,00 1.023,55 12.282,60 
 

Die Ertragswertermittlung wird auf der Grundlage der marktüblich erzielbaren Nettokaltmiete durchgeführt.  
 

jährlicher Rohertrag (Summe der marktüblich erzielbaren jährlichen Nettokaltmieten)  12.282,60 € 

Bewirtschaftungskosten (nur Anteil des Vermieters), vgl. Einzelaufstellung  1.970,35 € 

jährlicher Reinertrag = 10.312,25 € 

Reinertragsanteil des Bodens (Verzinsungsbetrag nur des Bodenwertanteils,  
der den Erträgen zuzuordnen ist; vgl. Bodenwertermittlung) 
1,50 % von 40.500,00 € (Liegenschaftszinssatz ´ anteiliger Bodenwert) 

 
 
 

 
 

607,50 € 

Reinertragsanteil der baulichen und sonstigen Anlagen = 9.704,75 € 

Kapitalisierungsfaktor (gem. § 34 Abs. 2 ImmoWertV 21) 

bei LZ = 1,50 % Liegenschaftszinssatz und RND = 77 Jahren Restnutzungsdauer 

 

 

 

45,482 

vorläufiger Ertragswert der baulichen und sonstigen Anlagen = 441.391,44 € 

anteiliger Bodenwert (vgl. Bodenwertermittlung)  40.500,00 € 

vorläufiger Ertragswert des Wohnungseigentums = 481.891,44 € 

Marktanpassung durch marktübliche Zu- oder Abschläge  0,00 € 

marktangepasster vorläufiger Ertragswert des Wohnungseigentums = 481.891,44 € 

besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale  2.000,00 € 

Ertragswert des Wohnungseigentums = 479.891,44 € 

 rd. 480.000,00 € 
 

4.5.4 Erläuterung zur Ertragswertberechnung 
Wohnflächen 

Die Wohnfläche wurde aus den Bauunterlagen übernommen, sie ist deshalb nur als Grundlage dieser Wer-
termittlung verwendbar. 
 

Rohertrag 

Die Basis für die Ermittlung des Rohertrags ist die aus dem Grundstück marktüblich erzielbare Nettokaltmie-
te. Diese entspricht der jährlichen Gesamtmiete ohne sämtliche auf den Mieter zusätzlich zur Grundmiete 
umlagefähigen Bewirtschaftungskosten. Die marktüblich erzielbare Miete wurde auf der Grundlage von 
verfügbaren Vergleichsmieten für mit dem Bewertungsgrundstück vergleichbar genutzte Grundstücke aus 
dem Mietspiegel der Gemeinde oder vergleichbarer Gemeinden, aus der lage- und objektabhängigen 
Sprengnetter-Vergleichsmiete für ein Standardobjekt aus dem Sprengnetter-Marktdatenportal und aus wei-
teren Mietpreisveröffentlichungen als mittelfristiger Durchschnittswert abgeleitet und angesetzt. Dabei wer-
den wesentliche Qualitätsunterschiede des Bewertungsobjektes hinsichtlich der mietwertbeeinflussenden 
Eigenschaften durch entsprechende Anpassungen berücksichtigt. Der dem Sondereigentum zugeordnete 
Stellplatz im Sondernutzungsrecht ist in dem gewählten Mietansatz mit berücksichtigt. 

Bewirtschaftungskosten 

Dieser Wertermittlung werden u. a. die in [1], Kapitel 3.05 veröffentlichten durchschnittlichen Bewirtschaf-
tungskosten zugrunde gelegt. Dabei wurde darauf geachtet, dass dasselbe Bestimmungsmodell verwendet 
wurde, das auch der Ableitung der Liegenschaftszinssätze zugrunde liegt. 
 

BWK-Anteil    

Verwaltungskosten Wohnungen (Whg.) 1 Whg. ´ 359,00 € 359,00 € 

 Stellplatz  1 Stell. ´ 47,00 € 47,00 € 

Instandhaltungskosten Wohnungen (Whg.) 93,05 m² ´ 14,00 €/m² 1.302,70 € 

 Stellplatz 1 Stell. ´ 16,00 € 16,00 € 

Mietausfallwagnis 2,0 % vom Rohertrag  245,65 € 

Summe   1.970,35 € 
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Liegenschaftszinssatz 

Der für das Bewertungsobjekt angesetzte objektspezifisch angepasste Liegenschaftszinssatz wurde auf der 
Grundlage der verfügbaren Angaben des örtlich zuständigen Gutachterausschusses bestimmt. 

Gesamtnutzungsdauer 

Die Gesamtnutzungsdauer (GND) ergibt sich aus der Art der baulichen Anlage und dem den Wertermitt-
lungsdaten zugrunde liegenden Modell. Dabei wurde darauf geachtet, dass dasselbe Bestimmungsmodell 
verwendet wurde, das auch der Ableitung der Liegenschaftszinssätze zugrunde liegt. 

Restnutzungsdauer 

Als Restnutzungsdauer ist die Differenz aus 'üblicher Gesamtnutzungsdauer' abzüglich 'tatsächlichem Le-
bensalter am Wertermittlungsstichtag' zugrunde gelegt.  

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale 

Hier werden die wertmäßigen Auswirkungen der Besonderheiten des Objekts korrigierend insoweit berück-
sichtigt, wie sie offensichtlich waren oder mitgeteilt worden sind. Der Werteinfluss in Folge der kaufzeit-
punktnahen erforderlichen Reparaturmaßnahmen im Bad wird in Höhe von pauschal rd. -2.000,00 € ge-
schätzt und in der Wertermittlung berücksichtigt. 
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4.6 Verkehrswert 
Der Verkehrswert für den 194/10.000 Miteigentumsanteil an dem mit einer Mehrfamilienhausanlage bebau-
ten Grundstück in 15712 Königs Wusterhausen OT Zernsdorf, Lilienthal-Straße 2, Karl-Marx-Straße 62, Alte 
Werftstraße 1, verbunden mit dem Sondereigentum an der Wohnung im Hauseingang Karl-Marx-Straße 62, 
im 2. OG links, im Aufteilungsplan mit Nr. 38 bezeichnet, nebst Abstellraum Nr. 38 im EG und dem Sonder-
nutzungsrecht am KFZ-Stellplatz Nr. SP38, 
 

Grundbuch, Gemarkung Blatt lfd. Nr. Flur Flurstück Fläche 

Zernsdorf 3062 1 1 1458 2.606 m² 

   1 1467    433 m² 

   1 1482 2.942 m² 
 

wird zum Wertermittlungsstichtag 09.09.2025 mit rd. 
 

480.000,00 € 
in Worten: vierhundertachtzigtausend Euro 

 

geschätzt. 
 

Der Sachverständige bescheinigt durch seine Unterschrift zugleich, dass ihm keine Ablehnungsgründe ent-
gegenstehen, aus denen jemand als Beweiszeuge oder Sachverständiger nicht zulässig ist oder seinen Aus-
sagen keine volle Glaubwürdigkeit beigemessen werden kann. 
 

Berlin, den 18.09.2025 
 
 

 
 
 
 
 
Tankred Jänicke 
 
 
 
 
 

 

Hinweise zum Urheberschutz und zur Haftung 

Urheberschutz, alle Rechte vorbehalten. Das Gutachten ist nur für den Auftraggeber und den angegebenen Zweck be-
stimmt. Eine Vervielfältigung oder Verwertung durch Dritte ist nur mit schriftlicher Genehmigung gestattet. Der Auftrag-
nehmer haftet für die Richtigkeit des ermittelten Verkehrswerts. Die sonstigen Beschreibungen und Ergebnisse unterlie-
gen nicht der Haftung. Der Auftragnehmer haftet unbeschränkt, sofern der Auftraggeber oder (im Falle einer vereinbar-
ten Drittverwendung) ein Dritter Schadenersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit, ein-
schließlich von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Vertreter oder Erfüllungsgehilfen des Auftragnehmers beruhen, in 
Fällen der Übernahme einer Beschaffenheitsgarantie, bei arglistigem Verschweigen von Mängeln, sowie in Fällen der 
schuldhaften Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. In sonstigen Fällen der leichten Fahrlässigkeit 
haftet der Auftragnehmer nur, sofern eine Pflicht verletzt wird, deren Einhaltung für die Erreichung des Vertragszwecks 
von besonderer Bedeutung ist (Kardinalpflicht). In einem solchen Fall ist die Schadensersatzhaftung auf den vorherseh-
baren und typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unbe-
rührt. Ausgeschlossen ist die persönliche Haftung des Erfüllungsgehilfen, gesetzlichen Vertreters und Betriebsangehöri-
gen des Auftragnehmers für von ihnen durch leichte Fahrlässigkeit verursachte Schäden. Die Haftung für die Vollstän-
digkeit, Richtigkeit und Aktualität von Informationen und Daten, die von Dritten im Rahmen der Gutachtenbearbeitung 
bezogen oder übermittelt werden, ist auf die Höhe des für den Auftragnehmer möglichen Rückgriffs gegen den jeweili-
gen Dritten beschränkt. Eine über das Vorstehende hinausgehende Haftung ist ausgeschlossen bzw. ist für jeden Ein-
zelfall auf maximal 500.000,00 EUR begrenzt. Außerdem wird darauf hingewiesen, dass die im Gutachten enthaltenen 
Karten (z. B. Straßenkarte, Stadtplan, Lageplan, Luftbild, u. ä.) und Daten urheberrechtlich geschützt sind. Sie dürfen 
nicht aus dem Gutachten separiert und/oder einer anderen Nutzung zugeführt werden. Falls das Gutachten im Internet 
veröffentlicht wird, wird zudem darauf hingewiesen, dass die Veröffentlichung nicht für kommerzielle Zwecke gestattet 
ist. Im Kontext von Zwangsversteigerungen darf das Gutachten bis maximal zum Ende des Zwangsversteigerungsver-
fahrens veröffentlicht werden, in anderen Fällen maximal für die Dauer von 6 Monaten. 
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5 Rechtsgrundlagen, verwendete Literatur und Software 

5.1 Rechtsgrundlagen der Verkehrswertermittlung 
- in der zum Zeitpunkt der Gutachtenerstellung gültigen Fassung und bzgl. der Grundstücksqualität in der 
zum Wertermittlungsstichtag gültigen Fassung - 
 
BauGB: 
Baugesetzbuch 
 
BauNVO: 
Baunutzungsverordnung - Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke 
 
BGB: 
Bürgerliches Gesetzbuch 
 
WEG: 
Wohnungseigentumsgesetz - Gesetz über das Wohnungseigentum und das Dauerwohnrecht 
 
ZVG: 
Gesetz über die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung 
 
ImmoWertV: 
Verordnung über die Grundsätze für die Ermittlung der Verkehrswerte von Immobilien und der für die Wert-
ermittlung erforderlichen Daten - Immobilienwertermittlungsverordnung - ImmoWertV 
 
WertR: 
Wertermittlungsrichtlinien - Richtlinien für die Ermittlung der Verkehrswerte (Marktwerte) von Grundstücken 
 
WoFlV: 
Wohnflächenverordnung - Verordnung zur Berechnung der Wohnfläche 
 
WMR: 
Wohnflächen- und Mietwertrichtlinie - Richtlinie zur wohnwertabhängigen Wohnflächenberechnung und 
Mietwertermittlung 
 
II. BV: 
Zweite Berechnungsverordnung - Verordnung über wohnungswirtschaftliche Berechnungen 
 
BetrKV: 
Betriebskostenverordnung - Verordnung über die Aufstellung von Betriebskosten 
 
GEG: 
Gebäudeenergiegesetz - Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung erneuerbarer Energien zur 
Wärme- und Kälteerzeugung in Gebäuden 
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5.2 Verwendete Wertermittlungsliteratur / Marktdaten 
[1]  Sprengnetter (Hrsg.): Immobilienbewertung - Marktdaten und Praxishilfen, Loseblattsammlung, 

Sprengnetter Immobilienbewertung, Bad Neuenahr-Ahrweiler 2025 
 
[2]  Sprengnetter (Hrsg.): Immobilienbewertung - Lehrbuch und Kommentar, Loseblattsammlung, Spreng-

netter Immobilienbewertung, Bad Neuenahr-Ahrweiler 2025 
 
[3]  Sprengnetter (Hrsg.): Sprengnetter-Bibliothek, EDV-gestützte Entscheidungs-, Gesetzes-, Literatur- 

und Adresssammlung zur Grundstücks- und Mietwertermittlung sowie Bodenordnung, Sprengnetter 
Immobilienbewertung, Bad Neuenahr-Ahrweiler 2025 

 
[4]  Sprengnetter / Kierig: ImmoWertV, Das neue Wertermittlungsrecht - Kommentar zur Immobilienwerter-

mittlungsverordnung, Sprengnetter Immobilienbewertung, Sinzig 2010 
 
[5]  Sprengnetter (Hrsg.): Sachwertrichtlinie und NHK 2010 - Kommentar zu der neuen Wertermittlungs-

richtlinie zum Sachwertverfahren, Sprengnetter Immobilienbewertung, Sinzig 2014 
 
[6]  Sprengnetter (Hrsg.): Auskunft aus dem Marktdatenshop, Bad Neuenahr-Ahrweiler 
 
[7]  Kleiber: Wert R 06 Wertermittlungsrichtlinie 2006, Bundesanzeiger Verlag, Köln 2006 
 
[8]  Kleiber: Verkehrswertermittlung von Grundstücken, Reguvis Fachmedien GmbH, Köln 2023 
 
[9]  Schmitz, Krings, Dahlhaus, Meisel: Baukosten 2024/25, Instandsetzung/Sanierung/Modernisierung/ 

Umnutzung, Verlag für Wirtschaft und Verwaltung Hubert Wingen, Essen 
 
[10]   Grundstücksmarktbericht 2024, Gutachterausschuss für Grundstückswerte im LK Dahme-Spreewald, 

(LDS), Gutachterausschüsse für Grundstückswerte BB 2025, dl-de/by-2-0 (www.govdata.de/dl-de/by-
2-0), www.gutachterausschuss-bb.de 

 

5.3 Verwendete fachspezifische Software 
Das Gutachten wurde unter Verwendung des von der Sprengnetter Real Estate Services GmbH, Bad Neu-
enahr-Ahrweiler entwickelten Softwareprogramms “Sprengnetter-ProSa” (Stand September 2025) erstellt. 
 

6 Verzeichnis der Anlagen 
Anlage 1: Auszug aus der Straßenkarte 
 
Anlage 2: Auszug aus dem Stadtplan 
 
Anlage 3: Auszug aus der Liegenschaftskarte und Luftbild 
 
Anlage 4: Grundrisse und Lagepläne 
 
Anlage 5: Fotodokumentation 
 
Anlage 6: behördliche Auskünfte 
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Anlage 1: Auszug aus der Straßenkarte mit Kennzeichnung der Lage des Bewertungsobjekts 

Seite 1 von 1 

 

Quelle: TopPlus-Web-Open © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie 2025, www.govdata.de/dl-de/by-2-0, Daten-
quellen: sg.geodatenzentrum.de/web_public/Datenquellen_TopPlus_Open.pdf, www.bkg.bund. de; Aktualität: 28.07.25 
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Anlage 2: Auszug aus dem Stadtplan mit Kennzeichnung der Lage des Bewertungsobjekts 
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Quelle: TopPlus-Web-Open © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie 2025, www.govdata.de/dl-de/by-2-0, Daten-
quellen: sg.geodatenzentrum.de/web_public/Datenquellen_TopPlus_Open.pdf, www.bkg.bund. de; Aktualität: 28.07.25 
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Anlage 3: Auszug aus der Liegenschaftskarte und Luftbild 
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Bewertungsgrundstück (Flurstücke 1458, 1467 und 1482) gelb gekennzeichnet 
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Anlage 3: Auszug aus der Liegenschaftskarte und Luftbild 
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Bewertungsgrundstück (Flurstücke 1458, 1467 und 1482) gelb gekennzeichnet 

 
  



Verkehrswertgutachten zum Wohnungseigentum Nr. 38, Lilienthal-Str. 2, Karl-Marx-Str. 62, Alte Werftstr. 1,  
15712 Königs Wusterhausen OT Zernsdorf 

Az. 8 K 35/24 Gutachten-Nr.: 2025-096 Seite 31 von 53 
 

Immobilienbewertung Jänicke, Fregestraße 7a, 12159 Berlin 

 
Anlage 4: Grundrisse und Lagepläne 

Seite 1 von 4 

 

Ausschnitt Lageplan aus Bauakte mit den Mehrfamilienhäusern F, G und H;  
Kennzeichnung Haus G (Karl-Marx-Str. 62), in dem sich das zu bewertende Sondereigentum befindet 
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Anlage 4: Grundrisse und Lagepläne 
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Grundriss Erdgeschoss Haus G (Karl-Marx-Str. 62) aus Bauakte;  
Kennzeichnung Abstellraum Nr. G2.16, in der Teilungserklärung als Sondereigentum Nr. 38 bezeichnet 
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Anlage 4: Grundrisse und Lagepläne 
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Grundrissausschnitt 2. OG, Haus G (Karl-Marx-Str. 62) aus Bauakte; 
Wohnung Nr. G2.16, in der Teilungserklärung als Sondereigentum Nr. 38 bezeichnet 
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Anlage 4: Grundrisse und Lagepläne 
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Ausschnitt Lageplan aus Teilungserklärung zum Haus G (Karl-Marx-Str. 62);  
Kennzeichnung des dem zu bewertenden Sondereigentum Nr. 38 zugeordneten Sondernutzungsrecht am 

KFZ-Stellplatz Nr. SP38 
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Anlage 5: Fotodokumentation 
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Bild 1: Straßen-/Seitenansicht Gebäude Lilienthal-Straße 2 (Haus F) 

 

 

Bild 2: Seiten-/Rückansicht Gebäude Lilienthal-Straße 2 (Haus F) 
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Anlage 5: Fotodokumentation 
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Bild 3: Straßenansicht Gebäude Karl-Marx-Straße 62 (Haus G) 

 

 

Bild 4: Seiten-/Rückansicht Gebäude Karl-Marx-Straße 62 (Haus G) 
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Bild 5: Seiten/Rückansicht Gebäude Alte Werftstraße 1 (Haus H) 

 

 

Bild 6: Seiten/Vorderansicht Gebäude Alte Werftstraße 1 (Haus H) 
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Bild 7: Straßenansicht Gebäude Karl-Marx-Straße 62 (Haus G) mit Kennzeichnung WE Nr. 38 

 

 

Bild 8: Hauseingang Gebäude Karl-Marx-Straße 62 (Haus G) 
 
  



Verkehrswertgutachten zum Wohnungseigentum Nr. 38, Lilienthal-Str. 2, Karl-Marx-Str. 62, Alte Werftstr. 1,  
15712 Königs Wusterhausen OT Zernsdorf 

Az. 8 K 35/24 Gutachten-Nr.: 2025-096 Seite 39 von 53 
 

Immobilienbewertung Jänicke, Fregestraße 7a, 12159 Berlin 

 
Anlage 5: Fotodokumentation 

Seite 5 von 13 

 

Bild 9: Hauseingangsbereich/Treppenhaus Gebäude Karl-Marx-Straße 62 (Haus G) 

 

 

Bild 10: Treppenhaus Gebäude Karl-Marx-Straße 62 (Haus G) 
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Anlage 5: Fotodokumentation 
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Bild 11: Treppenhaus Gebäude Karl-Marx-Straße 62 (Haus G) 

 

 
 

Bild 12: Flur/Diele mit Wohnungseingangstür, WE Nr. 38 
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Bild 13: Abstellraum, WE Nr. 38 

 

 

Bild 14: Duschbad, WE Nr. 38 
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Anlage 5: Fotodokumentation 
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Bild 15: Duschbad, WE Nr. 38 

 

 

Bild 16: Zimmer (Kind 2), WE Nr. 38 
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Bild 17: Zimmer (Kind 1), WE Nr. 38 

 

 

Bild 18: Bad, WE Nr. 38 
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Bild 19: offene Küche, WE Nr. 38 

 

 

Bild 20: Zimmer mit offener Küche, WE Nr. 38 
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Bild 21: Balkon, WE Nr. 38 

 

 

Bild 22: Zimmer (Schlafen), WE Nr. 38 
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   Bild 23: Abstellraum im EG, WE Nr. 38 

 

 
 

Bild 24: dem zu bewertenden Sondereigentum Nr. 38 zugeordnetes Sondernutzungsrecht am KFZ-
Stellplatz Nr. SP38 
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Bild 25: Beispiel Außenanlagen 

 

 

Bild 26: Beispiel Außenanlagen 
 

 
  



Verkehrswertgutachten zum Wohnungseigentum Nr. 38, Lilienthal-Str. 2, Karl-Marx-Str. 62, Alte Werftstr. 1,  
15712 Königs Wusterhausen OT Zernsdorf 

Az. 8 K 35/24 Gutachten-Nr.: 2025-096 Seite 48 von 53 
 

Immobilienbewertung Jänicke, Fregestraße 7a, 12159 Berlin 

 
Anlage 6: behördliche Auskünfte 

Seite 1 von 6 

 

 

 
  



Verkehrswertgutachten zum Wohnungseigentum Nr. 38, Lilienthal-Str. 2, Karl-Marx-Str. 62, Alte Werftstr. 1,  
15712 Königs Wusterhausen OT Zernsdorf 

Az. 8 K 35/24 Gutachten-Nr.: 2025-096 Seite 49 von 53 
 

Immobilienbewertung Jänicke, Fregestraße 7a, 12159 Berlin 

 
Anlage 6: behördliche Auskünfte 

Seite 2 von 6 

 

 

 
  



Verkehrswertgutachten zum Wohnungseigentum Nr. 38, Lilienthal-Str. 2, Karl-Marx-Str. 62, Alte Werftstr. 1,  
15712 Königs Wusterhausen OT Zernsdorf 

Az. 8 K 35/24 Gutachten-Nr.: 2025-096 Seite 50 von 53 
 

Immobilienbewertung Jänicke, Fregestraße 7a, 12159 Berlin 

 
Anlage 6: behördliche Auskünfte 

Seite 3 von 6 

 

 

 
  



Verkehrswertgutachten zum Wohnungseigentum Nr. 38, Lilienthal-Str. 2, Karl-Marx-Str. 62, Alte Werftstr. 1,  
15712 Königs Wusterhausen OT Zernsdorf 

Az. 8 K 35/24 Gutachten-Nr.: 2025-096 Seite 51 von 53 
 

Immobilienbewertung Jänicke, Fregestraße 7a, 12159 Berlin 

 
Anlage 6: behördliche Auskünfte 

Seite 4 von 6 

 
 

 
  



Verkehrswertgutachten zum Wohnungseigentum Nr. 38, Lilienthal-Str. 2, Karl-Marx-Str. 62, Alte Werftstr. 1,  
15712 Königs Wusterhausen OT Zernsdorf 

Az. 8 K 35/24 Gutachten-Nr.: 2025-096 Seite 52 von 53 
 

Immobilienbewertung Jänicke, Fregestraße 7a, 12159 Berlin 

 
Anlage 6: behördliche Auskünfte 

Seite 5 von 6 

 
 

 
  



Verkehrswertgutachten zum Wohnungseigentum Nr. 38, Lilienthal-Str. 2, Karl-Marx-Str. 62, Alte Werftstr. 1,  
15712 Königs Wusterhausen OT Zernsdorf 

Az. 8 K 35/24 Gutachten-Nr.: 2025-096 Seite 53 von 53 
 

Immobilienbewertung Jänicke, Fregestraße 7a, 12159 Berlin 

 
Anlage 6: behördliche Auskünfte 

Seite 6 von 6 

 

 

 


